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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Finanz- und Ausgabenordnung

Nach Annahme der Mehrwertsteuervorlage reichten die Fraktionen der FDP (Mo.
93.3576) und der SVP (Mo. 93.3599) sowie Nationalrat Oehler (cvp, SG) (Mo. 93.3577) je
eine Motion ein, die verlangen, schon ab Mitte des Jahres 1994, also vor Inkrafttreten
des neuen Steuersystems, den sogenannten Vorsteuerabzug für Investitionsgüter zu
gewähren, um einen Investitionsstau zu verhindern und die Konjunktur zu beleben. 1

MOTION
DATUM: 28.12.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT

Mit ihrer Forderung nach einer Reduktion der Staatsquote auf das Niveau von 1990
hatte die SVP-Fraktion Erfolg. Vergeblich wurde die Motion von der SP, der EVP und den
Grünen bekämpft. Fässler (sp, SG) führte den Ausgabenanstieg auf die Arbeitslosigkeit
zurück und nicht – wie in der Motion beschrieben – auf den Ausbau der
Staatstätigkeiten. Mit 92 zu 71 Stimmen überwies der Nationalrat das Begehren als
Postulat. Ausserdem verlangten die Finanzkommissionen beider Räte (FK-NR und FK-
SR) vom Bundesrat, das Budget 2002 und den Finanzplan 2003-2005 in der Weise zu
konzipieren, dass sich die Staatsquote merklich reduziere, wobei der Einfluss der
demographischen Entwicklung auf die AHV/IV auszuklammern sei. Der Bundesrat hielt
fest, dass das Finanzleitbild 2002-2004 eine kontinuierliche Absenkung der
Staatsquote auf 11,2% anstrebt und beantragte, beide Motionen abzulehnen. Der Gefahr
eines überproportionalen Anstiegs der Bundesausgaben will der Bundesrat mit einer
Koppelung derselben an die Entwicklung der Einnahmen entgegentreten. Konjunkturelle
Mehreinnahmen sollen primär zur Tilgung der Bundesschuld eingesetzt werden. Die
Fraktionen der Bürgerlichen standen dem Kommissionsanliegen zustimmend
gegenüber, die rot-grünen Ratsmitglieder und die EVP nahmen mehrheitlich eine
ablehnende Haltung ein oder verlangten die Umwandlung in ein Postulat. Schliesslich
überwies der Nationalrat seine Motion (Mo. 00.3600) mit 78 zu 67 Stimmen. Der
Vorstoss (Mo. 00.3611) wurde im Ständerat lediglich als Postulat überwiesen. 2

MOTION
DATUM: 05.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Auf Antrag seiner SPK beschloss der Nationalrat mit knappem Mehr (91:84), einer
parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion Folge zu geben, welche die Kompetenz
der Finanzdelegation des Parlaments zur Bewilligung von ausserordentlichen und
dringlichen Ausgabenentscheiden des Bundesrats begrenzen will. Der im Nachgang
zum Entscheid der Regierung zur Unterstützung der Swissair im Herbst 2001
eingereichte Vorstoss verlangt, dass der Bundesrat nur noch dringliche
Ausgabenbeschlüsse bis zu maximal 100 Mio Fr. verabschieden darf. Bei höheren
Summen soll nicht mehr wie bisher eine Zustimmung der Finanzdelegation ausreichen,
sondern auf jeden Fall ein Parlamentsentscheid notwendig sein. Die Finanzkommission
des Nationalrats hatte diesen Vorstoss vergeblich mit dem Argument bekämpft, dass
sich die bisherige Ordnung bewährt habe und die vorgeschlagene Regelung für wirklich
dringliche Entscheide zu schwerfällig sei. (Siehe auch hier für weitere Informationen.) 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.03.2003
MAGDALENA BERNATH

Mit 90:75 Stimmen gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative der SVP-
Fraktion Folge, welche die Einführung des Finanzreferendums auf Bundesebene
verlangt. Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen, die neue einmalige oder neue
wiederkehrende Ausgaben nach sich ziehen, sollen ab einem bestimmten Betrag dem
fakultativen Referendum unterstehen. Gemäss der Mehrheit der vorberatenden SPK
könnten einzelne konkrete Ausgaben für das Volk von grösserem Interesse sein als
abstrakte Gesetze. Analysen auf Gemeinde- und Kantonsebene hätten zudem gezeigt,
dass das Finanzreferendum eine bremsende Wirkung auf die Ausgaben und die
Verschuldung habe. Linke und Teile der CVP lehnten den Vorstoss ab mit dem Hinweis,
dass die Ausgaben zumeist auf Gesetzen beruhen, die bereits dem Referendum
unterstanden. Eine weitere parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion (Pa. Iv.
03.402), welche die Einführung eines Behördenreferendums für Parlamentsbeschlüsse
verlangte, die zu nennenswerten Mehrausgaben führen, wurde verworfen. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.09.2004
MAGDALENA BERNATH
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Da sich beide Räte bezüglich der Kompetenzen der Finanzdelegation für die
Beibehaltung des Status quo und gegen eine „Lex Swissair“ ausgesprochen hatten,
lehnte es der Nationalrat ab, auf eine entsprechende Gesetzesvorlage einzutreten,
welche seine Finanzkommission aufgrund einer parlamentarischen Initiative der SVP-
Fraktion ausgearbeitet hatte. Mit Zustimmung des Bundesrates überwies das Parlament
eine Motion der FK-NR (Mo. 05.3003), welche eine Überprüfung von Ressourcen und
Leistungen im Flag-Modell auf Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
verlangte. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2005
MAGDALENA BERNATH

Die Neue Finanzordnung 2021 soll es dem Bundesrat ermöglichen, die direkten
Bundessteuern (DBST) und die Mehrwertsteuer (MWST) befristet bis zum 31. Dezember
2035 auch weiterhin erheben zu können. Die geltende Finanzordnung erlaubt ihm dies
lediglich bis 2020. In der Wintersession beriet der Nationalrat als Erstrat den
entsprechenden Bundesbeschluss. Aufgrund der Wichtigkeit dieser Steuern – sie
machen gemeinsam mit CHF 42 Mrd. pro Jahr mehr als 60 Prozent des
Bundeshaushaltes aus – war die Verlängerung an sich unbestritten. Diskutiert wurde
stattdessen über die Frage, ob die Regelung wie bis anhin befristet werden soll oder
nicht – und allenfalls auf wie viele Jahre. Im Vernehmlassungsentwurf hatte der
Bundesrat wie bereits im Bundesbeschluss zur Neuen Finanzordnung im Jahr 2002 eine
Aufhebung der Befristung vorgeschlagen. Die Kantone hatten eine solche Änderung
grösstenteils befürwortet, die Verbände waren ungefähr zur Hälfte dafür, die Parteien
lehnten sie jedoch mehrheitlich ab. Der Bundesrat strich entsprechend den Vorschlag
aus dem Bundesbeschluss, was die Nationalräte jedoch nicht von dessen Diskussion
abhielt. Die sozialdemokratische und die grüne Fraktion beantragten durch einen
Antrag Birrer-Heimo (sp, LU) eine Aufhebung der Befristung mit der Begründung, dass
die Erhebung dieser Steuer aufgrund ihrer Relevanz sowie mangels Alternativen nicht in
Frage gestellt werden könne und daher die regelmässig wiederkehrenden
Abstimmungen darüber keinen Demokratiegewinn, sondern lediglich unnötige Kosten
mit sich bringen würden. Eine erneute Befristung sei zudem nicht zentral für die
kritische Diskussion des Steuersystems des Bundes sowie dessen Ausgaben und
Einnahmen, da eine solche kaum im Rahmen der Neuen Finanzordnung, sondern im
Rahmen von Sachabstimmungen stattfinde. Auf der anderen Seite bevorzugte die SVP-
Fraktion, in Form eines Antrags Amaudruz (svp, GE), eine Befristung der Steuern auf 10
anstelle von 15 Jahren, was dem Volk eine häufigere Überprüfung der Angemessenheit
dieser Steuern erlauben würde. Für den bundesrätlichen Vorschlag argumentierte Leo
Müller (cvp, LU), dass eine erneute Befristung auf 15 Jahre einerseits der Tatsache
Rechnung trage, dass die Aufhebung der Befristung der Bundessteuern bereits 1977,
1979 sowie 1991 an der Urne abgelehnt worden war, dass sie andererseits aber das Volk
nicht bereits in kürzester Zeit wieder an die Urne rufe – wie es bei einer Befristung auf
10 Jahre der Fall wäre. Diese Meinung teilte die Mehrheit des Nationalrats und nahm
den Entwurf des Bundesrates mit 178 zu 9 Stimmen an. Bestätigt wurde damit auch die
Streichung einer mit dem Inkrafttreten des Biersteuergesetzes vom 6. Oktober 2006
hinfällig gewordenen Übergangsbestimmung zur Erhebung der Biersteuer (Art. 196 Ziff.
15 BV). Die Vorlage geht nun an den Ständerat, abschliessend werden Volk und Stände
über die Verlängerung der Erhebung der Bundessteuern entscheiden. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.2016
ANJA HEIDELBERGER

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Bei den eidgenössischen Abstimungen unterstützte die SVP das Stimm- und
Wahlrechtsalter 18, die Militärstrafgesetzreform sowie die Bundesfinanzreform;
letztere wurde aber von den Kantonalsektionen Zürich, Bern, Freiburg und Tessin
abgelehnt. Einig war sich die Partei in der Ablehnung der Initiative zur Förderung des
öffentlichen Verkehrs. Die Jungpartei gab dagegen die Ja-Parole zur SBB-Initiative und
die Nein-Parole zur Barras-Reform, welche ihr zuwenig weit ging, heraus.
Zur Militärstrafgesetzreform hatten die zürcherische SVP, der die Reform zu weit ging,
und die waadtländische Sektion auch eine abweichende Parole herausgegeben. 7

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 22.04.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT
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Mitte Oktober beschloss der Zentralvorstand der SVP für alle drei Vorlagen vom 28.
November die Ja-Parole. Der Entscheid zur NFA fiel mit 35:22 Stimmen bei 3
Enthaltungen. Damit stellte sich der Zentralvorstand gegen die Kantonalparteien von
Zürich und Zug, die bereits die Nein-Parole herausgegeben hatten. Die neue
Finanzordnung wurde mit 40:11 Stimmen, die Vorlage zur Stammzellenforschung mit
38:4 Stimmen angenommen. Mit 217:44 Stimmen verabschiedeten die Delegierten in
Schaffhausen ein ursprünglich für einen Sonderparteitag im Sommer traktandiertes
Thesenpapier zur Armee, das gemäss dem parteiinternen Kritiker Hermann Weyeneth
(BE) nicht nur die Volksentscheide von 2001 (bewaffnete Auslandeinsätze) und 2003
(Armeereform) missachtet, sondern auch der vom Bundesrat bekräftigten weiteren
Umsetzung der Armee XXI diametral entgegensteht. Weyeneth forderte vergeblich die
Rückweisung des Papiers und eine Vernehmlassung bei den Kantonalparteien. 8

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 18.10.2004
MAGDALENA BERNATH

1) NZZ, 9.12. und 28.12.93; TA, 15.12.93; Verhandl. B.vers., 1993, V, S. 55, 57 und 109
2) AB NR, 2000, S. 1282 ff.; AB SR, 2000, S. 848 f.; AB NR, 2000, S. 842 und 1072 ff.
3) AB NR, 2003, S. 166 ff. 
4) AB NR, 2004, S. 1343 ff. und 1346 ff. 
5) AB NR, 2005, S. 1895 und Beilagen IV, S. 42 ff. ; AB NR, 2005, S. 404 f.; AB SR, 2005, S. 586.
6) AB NR, 2016, S. 2269 ff.; BBl, 2016, S. 6221 ff.; NZZ, 16.12.16
7) Presse vom 21.1. und 22.4.91. NZZ vom 18.4.91 und 15.5.91; 24 Heures vom 18.5.91
8) Presse vom 16.10. und 18.10.04.
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